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Personelle Verantwortung für die 
Hygiene

2. Hagener Forum für angewandte Hygiene 29.10.08

Wolfgang Büchel 



Büchel 2008 © 2

Wer hat „allgemeine“ hygienerelevante Kenntnisse bei der 
medizinischen Versorgung von Personen mit 

Beeinträchtigungen ihrer Gesundheit ?

Alle, die einen Führerschein haben !
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Übernehmen sie damit auch personelle Verantwortung für 
die Hygiene?

Ja!

- Schutz der eigenen Gesundheit

- Schutz der zu versorgenden Person
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Wer übernimmt bei der ambulanten und stationären 
Versorgung Verantwortung für den Patienten?

• Die Ärzte
• Die Verwaltung
• Die Pflege
• Der medizinische Funktionsdienst
• Die Technik
• Die Küche
• Der Reinigungsdienst
• Die Seelsorge
• ……………..
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Wer hat bei der ambulanten und stationären Versorgung 
erweiterte hygienerelevante Kenntnisse ?

• Facharzt/ärztin für Hygiene und Umweltmedizin
• Facharzt/ärztin für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie
• Der/die Krankenhaushygieniker/in
• Der/die Apotheker/in
• Der/die Hygienebeauftragte 
• Die Hygienefachkraft
• Der/die Hygienetechniker/in
• Der/die Desinfektor/in
• Der/die Mitarbeiter/in, der/die Medizinprodukte aufbereiten
• ……………..
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Krankenhaushygiene 1987
Vorurteile, Meinungen und Erwartungen

Polizist

Alibi   ? Sündenbock
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Krankenhaushygiene 1996

• 1. Vorurteile, Meinungen und Erwartungen
- Polizist
- Sündenbock
- Alibi
- Feuerwehr
- Kostenverursacher
- Schreibtischtäter

• 2. Medizinische und technische Aufgaben
- Prophylaxe
- Beratung
- Umsetzung von Gesetzen, Verordnungen und Normen
- Unterricht
- Untersuchungen

• 3. Betriebswirtschaftliche Aufgabenstellung
- Organisation
- Innenrevision
- Qualitätssicherung
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Normative Grundlagen für 
Krankenhaushygienische Aufgaben

Gesetze und Verordnungen

• Gesetz über Medizinprodukte (Medizinproduktegesetz – MPG) vom 
02.08.1994

• Verordnung über die Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen (Biostoffverordnung –
BioStoffV) vom 27.01.1999

• Krankenhaushygiene-Verordnung (NRW) vom 23.11.1989
• Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 

beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) vom 01.01.2001
• Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen 

Gebrauch (Trinkwasser-Verordnung – TrinkwV) vom 21.05.2001
• Verordnung über Anforderungen an die Hygiene beim Herstellen, 

Behandeln und Inverkehrbringen von Lebensmitteln 
(Lebensmittelhygiene-Verordnung – LMHV) vom 08.08.2007 
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Krankenhaushygiene-Verordnung NRW 
Vergleich Ist und Entwurf

§ 3 Hygienekommission
(1) In jedem Krankenhaus ist eine 

Hygienekommission zu bilden
(2) Der Hygienekommission gehören mindestens 

an
1. Der leitende Arzt
2. Die leitende Pflegekraft
3. Der Leiter des Wirtschafts- und 

Verwaltungsdienstes
4. Der oder die Hygienebeauftragten
5. Die Hygienefachkräfte
Der Hygiene können darüber hinaus der 

Krankenhaushygieniker, weitere 
Abteilungsärzte, der 
Krankenhausapotheker, der technische 
Leiter sowie Mitglieder der 
Personalvertretung im Krankenhaus 
angehören.

§ 3 Hygienekommission (Entwurf)
(1) In jedem Krankenhaus ist eine 

Hygienekommission zu bilden. Die 
Hygienekommission gibt sich eine 
Geschäftsordnung , die der Zustimmung des 
Krankenhausträgers bedarf. Der 
Hygienekommission gehören mindestens an

1. Der leitende Arzt
2. Die leitende Pflegekraft
3. Der Leiter des Wirtschafts- und 

Verwaltungsdienstes
4. Der oder die Hygienebeauftragten
5. Der / die Krankenhaushygieniker/-in
6. Die Hygienefachkräfte nach § 5
Der Hygiene können darüber hinaus der 

Krankenhaushygieniker, weitere 
Abteilungsärzte, der Krankenhausapotheker, 
der technische Leiter sowie Mitglieder der 
Personalvertretung im Krankenhaus 
angehören
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Krankenhaushygiene-Verordnung NRW 
Vergleich Ist und Entwurf

§ 3 Hygienekommission 
(3) Die Hygienekommission hat insbesondere
1. einen Hygieneplan aufzustellen, in dem 

insbesondere  ……

§ 3 Hygienekommission (Entwurf)
(2) Darauf hinzuwirken, dass ein Hygieneplan 

aufgestellt wird, in dem insbesondere ….

(3) Die Hygienekommission wird von dem / der 
Vorsitzenden in regelmäßigen Abständen, 
mindestens halbjährlich einberufen. Bei 
gehäuftem Auftreten von 
Krankenhausinfektionen und bei 
besonderen, die Hygiene betreffenden 
Vorkommnissen wird die 
Hygienekommission unverzüglich 
einberufen.
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Krankenhaushygiene-Verordnung NRW 
Vergleich Ist und Entwurf

§ 4 Hygienebeauftragter 
(1) In jedem Krankenhaus ist mindestens ein im 

Krankenhaus tätiger Arzt, der über 
entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen 
in Hygiene und Mikrobiologie verfügt und 
der  an einer entsprechenden Fortbildung in 
der Krankenhaushygiene mit Erfolg 
teilgenommen hat, zum 
Hygienebeauftragten zu bestellen. 

(2) Der Hygienebeauftragte hat insbesondere 
2. Mikrobiologische und andere Befunde zur 

Registrierung von Infektionen und anderen 
gesundheitsgefährdenden Gegebenheiten 
bei Patienten und deren Umgebung  
insbesondere aufgrund von Untersuchungen 
an Patienten, Personal, Luft, Klimaanlagen 
und Gegenständen auf mögliche 
Gesundheitsgefährdungen hin zu 
analysieren 

§ 4 Hygienebeauftragter (Entwurf)
(1) In jeder Abteilung eines Krankenhauses ist 

mindestens ein im Krankenhaus tätige(r)  
Arzt/Ärztin in Leitungsfunktion , der/die über 
entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen 
in Hygiene und Mikrobiologie verfügt und 
der/die an einer entsprechenden Fortbildung 
in der Krankenhaushygiene mit Erfolg 
teilgenommen hat, zum/zur  
Hygienebeauftragten zu bestellen. 

(2) Der/die Hygienebeauftragte hat insbesondere 
1. Mikrobiologische und andere Befunde zur 

Registrierung von Infektionen und anderen 
gesundheitsgefährdenden Gegebenheiten 
bei Patienten und deren Umgebung  
insbesondere aufgrund von Untersuchungen 
an Patienten, Personal, Luft, Klimaanlagen 
und Gegenständen auf mögliche 
Gesundheitsgefährdungen hin zu 
analysieren und zu bewerten,
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Krankenhaushygiene-Verordnung NRW 
Vergleich Ist und Entwurf

§ 4 Hygienebeauftragter 
Der Hygienebeauftragte hat insbesondere 
Infektionsketten und Infektionsursachen zu  

erforschen sowie in Zusammenarbeit mit 
dem Leitenden Arzt die Gegenmaßnahmen 
einzuleiten

§ 4 Hygienebeauftragter (Entwurf)
Der/die Hygienebeauftragte hat insbesondere 
Infektionsketten und Infektionsursachen zu  

erforschen sowie in Zusammenarbeit mit 
dem Leitenden Arzt und dem/der 
Krankenhaushygieniker/-in die 
Gegenmaßnahmen einzuleiten
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Krankenhaushygiene-Verordnung NRW 
Vergleich Ist und Entwurf

§ 8 Aufzeichnungen
(1) Art und Anzahl aller im Krankenhaus 

erworbenen Infektionen sind von der 
Hygienefachkraft aufzuzeichnen. 
Insbesondere sind in allen operativen 
Fachdisziplinen Sekundärheilungen 
statistisch zu erfassen. Die Aufzeichnungen 
sind dem Hygienebeauftragten und der 
Hygienekommission in regelmäßigen 
Abständen, bei Gefahr im Verzug 
unverzüglich zuzuleiten.

(2) Die Kontroll- und Wartungsarbeiten an den 
für die Aufrechterhaltung der 
Krankenhaushygiene erforderlichen 
technischen Einrichtungen sind unter 
Angabe des Datums in besonderen Büchern 
aufzuzeichnen. 

§ 7 Aufzeichnungen, Akteneinsicht, Zutrittsrecht
(Entwurf)

(1) Die Aufzeichnungen nach § 23 Abs.1 
Infektionsschutzgesetz sind dem/der 
Hygienebeauftragten und der 
Hygienekommission in regelmäßigen 
Abständen, bei Gefahr im Verzug 
unverzüglich zuzuleiten. Die Kontroll- und 
Wartungsarbeiten an den für die 
Aufrechterhaltung der Krankenhaushygiene 
erforderlichen technischen Einrichtungen 
sowie die sonstigen im Rahmen der 
Krankenhaushygiene erhobenen 
anfallenden Daten sind unter Angabe des 
Datums in besonderen Büchern 
aufzuzeichnen und 10 Jahre 
aufzubewahren.

(2) Krankenhaushygieniker/-in, Hygiene-
beauftragte und Hygienefachkräfte haben 
das Recht Unterlagen des Krankenhauses 
einschließlich der Patientenakten 
einzusehen und Krankenhausbereiche zu 
betreten, soweit dies zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach dieser Verordnung 
erforderlich ist.
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Personelle Verantwortung für 
die Hygiene heute und in 

Zukunft

Wie beurteilen Sie die Situation ?


